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Liebe Mandanten, 

Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen hinsichtlich des Pensionsalters ausschließlich auf den Zeitpunkt des 

Eintritts des Versorgungsfalls abzustellen ist, der in der Pensionszusage vorgesehen ist. Außerdem gibt es weitere Änderungen bei der Umsatzsteuer im Bereich des 

Vorsteuerabzugs. Zudem informieren wir Sie über eingeschränkten Unfallschutz im Home-Office. 

Der Steuertipp zeigt, welche Aufwendungen für Fortbildungen Sie als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend machen können. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, rufen Sie uns unter 

der 09971 / 85190 an oder schreiben Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

Unternehmer/Unternehmen 
 

Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von 

Versorgungszusagen

Das Bundesministerium der Finanzen hat unter Hinweis auf die aktuelle 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Bundesarbeitsgerichts zum 

maßgebenden Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungszusagen 

Stellung bezogen. 

Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass nach dem eindeutigen Wortlaut 

des § 6a EStG bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen hinsichtlich des 

Pensionsalters ausschließlich auf den Zeitpunkt des Eintritts des 

Versorgungsfalls abzustellen ist, der in der Pensionszusage vorgesehen ist. Dies 

gilt auch für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer. Ein 

Mindestpensionsalter sei hier nicht vorgeschrieben. Die Verwaltung folgt dieser 

Rechtsprechung. 

Wird in der Pensionszusage ausschließlich auf die Regelaltersgrenze in der 

gesetzlichen Rentenversicherung ohne Angabe des Pensionsalters Bezug 

genommen, sind die durch das 

Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz geänderten 

Rentenbezugszeiten zu beachten. Bei Neuzusagen an Gesellschafter-

Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften nach dem 9. Dezember 2016 gilt 

Folgendes: 

 Zusagen bei einer Altersgrenze von weniger als 62 Jahren sind steuerlich 

nicht anzuerkennen. Bei bis zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden 

Zusagen gilt die Altersgrenze von 60 Jahren weiter. 

 Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist davon auszugehen, 

dass eine Pensionszusage unangemessen ist, wenn das Pensionsalter unter 

67 Jahren liegt. Bei bereits bestehenden Zusagen wird eine vereinbarte 

Altersgrenze von mindestens 65 Jahren nicht beanstandet. 

HINWEIS: 

Änderungen bestehender Zusagen bedürfen der Schriftform. Eventuelle 

Anpassungen von Versorgungsvereinbarungen an die geänderte Rechtslage 

sind innerhalb einer Übergangsfrist bis zum Ende des Wirtschaftsjahrs 

vorzunehmen, das nach dem 9. Dezember 2016 beginnt. Fehlt die erforderliche 

Schriftform nach Ablauf der Übergangsfrist, können die Versorgungszusagen 

bilanzsteuerrechtlich nicht mehr berücksichtigt werden. In der Steuerbilanz 

passivierte Pensionsrückstellungen wären dann gewinnerhöhend aufzulösen. 

 

BMF, Schr. v. 09.12.2016, IV C 6 – S -2176/07/10004:003, BStBL 2016 I, S. 1427, LEXinform 5236143, BFH, Urt. v. 

11.09.2013, I R 72/12, BStBI 2016 II, S. 1008, LEXinform 0929409. Gegen R 6a Abs. 8 EStR 2012. 
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FÜR VORSTEUERZWECKE ZU 

BEACHTEN: 

 
 

 

FRIST ZUR ZUORDNUNGSENTSCHEIDUNG VON 

GEMISCHT GENUTZTEN LEISTUNGEN ZUM 

UNTERNEHMEN ENDET AM 31.MAI 
 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den 

Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem Umfang eine 

Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur 

wenn eine zumindest teilweise Zuordnung zum 

Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der 

Vorsteuerabzug und in späteren Jahren gegebenenfalls 

eine Vorsteuerberichtigung möglich. 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte 

Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände bezieht, 

die er teilweise unternehmerisch und teilweise 

nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt. 

Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen 

Verwendung um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im 

engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines 

Vereins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im 

Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang 

zum nichtunternehmerischen Bereich möglich. 

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen 

Verwendung hingegen um eine unternehmensfremde 

Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des 

Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel 

folgende Zuordnungswahlrechte: 

 Der Gegenstand kann insgesamt der 

unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

 Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem 

Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich 

belassen. 

 Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen 

(ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 

Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit 

zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich 

bedarf es weiterhin mindestens einer 10%igen 

unternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum 

Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis 

spätestens zum 31. Mai des Folgejahres erfolgt sein 

muss. Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen 

verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die 

Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere Zuordnung zum 

Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein 

Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur in 

späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 

Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2016 

betreffen, muss bis zum 31. Mai 2017 eine 

Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in 

Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich 

mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater 

an. (Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

 

BMF, Schr. v. 02.01.2014, IV D 2 – S – 7300 / 12 / 10002:001, BStBl 2014 I, S. 119, 

LEXindorm 5234820. 

 

Umsatzsteuer 
 

Kein Vorsteuerabzug aus 

Scheinrechnungen im Billigkeitswege 
 

 

Steuerpflichtiger hatte Eingangsrechnungen 

mit Umsatzsteuerausweis beglichen, obwohl 

die abgerechneten Leistungen nicht vom 

Rechnungsaussteller, sondern von einem 

Dritten erbracht wurden.  

Nachdem er die gezahlte Umsatzsteuer nicht 

vom Rechnungsaussteller zurück erhalten 

konnte, verlangte er die Erstattung der 

Umsatzsteuer als Vorsteuer von seinem 

Finanzamt im Billigkeitswege. 

 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 

Berlin-Brandenburg erfolglos.  

 

Ein Vorsteuerabzug aus solchen 

Scheinrechnungen im Billigkeitswege komme 

jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der 

Rechnungsempfänger die Zahlungs-

unfähigkeit des Rechnungsausstellers nicht 

belegt hat. 

 

Außerdem hat nach Ansicht des Gerichts ein 

Leistungsempfänger, dem die abgerechneten 

Leistungen nicht erbracht wurden, keinen Anlass, 

die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu 

begleichen 

 

Er ist daher weniger schutzwürdig als andere 

Leistungsempfänger, bei denen der Vorsteuerabzug 

(ohne die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen) 

verloren geht, weil etwa die umsatzsteuerliche 

Würdigung hinsichtlich des Leistungsorts, der 

Steuerfreiheit oder der Steuerbarkeit am Ende nicht 

den ursprünglichen Erwartungen entspricht. 

 

Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. In 

ähnlichen Fällen sollte daher Einspruch eingelegt 

werden. 

 

FG Berlin Brandenburg, Urt. v. 17.08.2016, 7 K 7246/14, (Rev. eingel., Az. 

BFH: V R 50/16), EFG 2016, S. 1829, LEXinform 5019450. 
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Arbeitsrecht 
 

Eingeschränkter Unfallschutz im Home-Office 

Arbeitnehmer, die in einem Home-Office arbeiten, 

genießen keinen umfassenden Unfallschutz, wenn 

sie sich in ihrem Haus bewegen.  

 

Dies hat das Bundessozialgericht im Falle einer 

Beschäftigten entschieden, die aufgrund einer 

Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber an einem 

Telearbeitsplatz im Dachgeschoss ihres Hauses 

arbeitete.  

 

Sie rutschte auf dem Weg zu der im Stockwerk 

darunter befindlichen Küche auf der Treppe aus, als 

sie Wasser zum Trinken holen wollte. 

Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich nicht 

um einen Arbeitsunfall.  

 

Zum Unfallzeitpunkt habe die Arbeitnehmerin weder 

eine versicherte Tätigkeit ausgeübt, noch habe sie 

sich auf einem Betriebsweg befunden. Der Weg zur 

Küche sei im eigenen Interesse und nicht in 

Ausübung der versicherten Tätigkeit zurückgelegt 

worden.  

 

Die Arbeitnehmerin habe sich auch nicht auf einem 

versicherten Weg zum Ort der Nahrungsaufnahme 

befunden und sei nicht durch eine 

Wegeunfallversicherung geschützt gewesen. 

 

Das Gericht sah darin auch keine verfassungswidrige 

Ungleichbehandlung gegenüber Versicherten, die 

außerhalb des Wohngebäudes ihre Beschäftigung 

ausüben und auf dem Weg zur Nahrungsaufnahme 

oder zum Einkauf von Lebensmitteln für den 

alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz geschützt sind. 

 

BSG, Urt. v. 05.07.2016, B 2 U 5/15 R, NZS 2016, S. 948, LEXinform 1657007. 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII. §§ 2, 3 oder 6 SGB VII. § 8 Abs. 1 u. Abs.2 i. V. m. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII. $ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII. 

 
 
 
 

Mieter/Vermieter 
 

Einkünfteerzielungsabsicht kann auch bei lang andauerndem 
Leerstand einer Wohnung gegeben sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass 

der Eigentümer einer zunächst vermieteten 

Wohnung seine Einkunftserzielungsabsicht trotz lang 

andauerndem Leerstand nicht aufgibt, wenn sich eine 

erforderliche Sanierung wegen unklarer 

Eigentumsverhältnisse verzögert.  

 

Allerdings muss er versuchen, die 

Eigentumsverhältnisse zu klären und die Wohnung 

nach Sanierung zu vermieten.  

Unter diesen Voraussetzungen kann der Eigentümer 

auch während des Leerstands die von der Wohnung 

herrührenden Aufwendungen als Werbungskosten 

steuerlich geltend machen. 

 

Im entscheidenden Fall traten in einer vermieteten 

Wohnung gravierende Baumängel auf. 

Nach Auszug der Mieter 2008 begann der 

Eigentümer zunächst nicht mit der Sanierung, weil zu 

dieser Zeit sein Eigentum an der Wohnung durch 

offene Vermögensfragen in der ehemaligen DDR in 

Frage stand.  

2013 vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass der 

Eigentümer in den Jahren 2009 bis 2011 keine 

Vermietungsabsicht mehr gehabt habe und daher 

keine Werbungskosten geltend machen könne. 

 

Zu Unrecht, wie das Gericht entschied. 

 

Der Eigentümer hat sich während des Leerstands 

nicht passiv verhalten, sondern aktiv durch 

Erläuterungen und Sachstandsanfragen bei den 

zuständigen Behörden versucht, die Eigentumsfrage 

in seinem Sinne zu klären. 

 

Unmittelbar nach Wegfall der wirtschaftlichen und 

rechtlichen Hindernisse 2015 hat er dann ein 

Unternehmen mit der Sanierung und einen Makler mit 

der Vermietung der Wohnung beauftragt. 

 

FG Düsseldorf, Urt. v. 27.09.2016, 13 K 2850/13, (Rev. zugl.), EFG 2016, S. 

1879, LEXinform 5019538. 
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Unternehmer/Unternehmen 
 

Vorsteuer bei Rechnungsberichtigung 

Ein Unternehmer kann den Vorsteuerabzug 

rückwirkend geltend machen, wenn eine unrichtige 

Rechnung von seinem Vertragspartner berichtigt 

wird.  

Die Berichtigung der Rechnung kann noch bis zum 

Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der 

ersten Instanz vor dem Finanzgericht erfolgen. 

 

Hintergrund:  

Der Vorsteuerabzug eines Unternehmers setzt u. a. 

eine ordnungsgemäße Rechnung voraus. Eine nicht 

ordnungsgemäße Rechnung kann berichtigt werden. 

 Nach einer Grundsatzentscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs (s. hierzu unsere 

Ausgabe 6/2016) wirkt die Berichtigung der 

Rechnung zurück, so dass der Vorsteuerabzug 

bereits im Jahr der erstmaligen Rechnungserteilung 

geltend gemacht werden kann. 

 

Sachverhalt:  

 Die Klägerin betrieb ein Dentallabor und erhielt in 

den Jahren 2005 bis 2007 Rechnungen von ihrem 

Rechtsanwalt, in denen dieser „das vereinbarte 

Beraterhonorar“ abrechnete, ohne die erbrachten 

Leistungen zu beschreiben.  

 

Außerdem erhielt sie Rechnungen eines 

Unternehmensberaters, der eine „allgemeine 

wirtschaftliche Beratung“ in Rechnung stellte. Das 

Finanzamt erkannte den Vorsteuerabzug nicht an, 

weil die Leistungsbeschreibung unzureichend war. 

Die Klägerin klagte gegen die 

Umsatzsteuerbescheide für 2005 bis 2007 und legte 

im Finanzgerichtsverfahren im Jahr 2013 berichtigte 

Rechnungen vor, in denen die jeweilige Leistung 

hinreichend bezeichnet wurde. Das Finanzgericht 

(FG) erkannte die Berichtigungen nicht rückwirkend 

in den Streitjahren an. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der 

Klage statt: 

 Nach der o. g. Grundsatzentscheidung des EuGH 

wirkt eine Rechnungsberichtigung in das Jahr der 

erstmaligen Rechnungsausstellung zurück. Denn 

auch eine berichtigte Rechnung ist eine Rechnung. 

Die Berichtigung der Rechnungen durch den 

Rechtsanwalt und durch den 

Unternehmensberater im Jahr 2013 ermöglicht 

also einen Vorsteuerabzug in den Jahren 2005 bis 

2007. 

 Die ursprüngliche Rechnung muss allerdings 

berichtigungsfähig sein, d. h., sie muss zumindest 

Angaben zum Rechnungsaussteller, zum 

Leistungsempfänger (Rechnungsempfänger), zur 

Leistungsbeschreibung, zum Netto-Entgelt und zur 

gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer 

enthalten. Diese Angaben müssen zwar nicht 

richtig sein; sie dürfen aber nicht fehlen und auch 

nicht so unbestimmt, unvollständig oder 

offensichtlich unzutreffend sein, dass sie wie 

fehlende Angaben anzusehen wären. Im Streitfall 

genügten die Rechnungsangaben in den Jahren 

2005 bis 2007 diesen Anforderungen, so dass 

diese Rechnungen berichtigt werden konnten. 

 Die Rechnung muss spätestens bis zum Schluss 

der letzten mündlichen Verhandlung berichtigt 

werden. Auch diese Voraussetzung hatte der 

Kläger erfüllt, weil er die berichtigten Fassungen im 

erstinstanzlichen Verfahren vor dem FG 

eingereicht hatte. 

 

Hinweise: Der BFH folgt dem EuGH und stellt klar, 

dass eine Berichtigung bis zum Schluss der letzten 

mündlichen Verhandlung möglich ist. Der EuGH hatte 

den Berichtigungszeitpunkt offen gelassen. 

Der Vorteil der rückwirkenden 

Rechnungsberichtigung liegt in der Vermeidung von 

Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % pro Jahr. Bis 

zur Entscheidung des EuGH im Jahr 2016 ging die 

Finanzverwaltung davon aus, dass die Berichtigung 

der Rechnung erst im Zeitpunkt der Berichtigung 

einen Vorsteuerabzug ermöglicht. Damit hätte im 

Streitfall die im Jahr der ursprünglichen 

Rechnungsausstellung 2005 (bzw. 2006 oder 2007) 

geltend gemachte Vorsteuer an das Finanzamt 

zurückgezahlt werden müssen; auf diese 

Rückzahlung wären Nachzahlungszinsen von 6 % 

pro Jahr festgesetzt worden. 

 

NWB-Verlag – 2017 (BAAAG-36207) 
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Impressum STEUERTIPP 

Sozietät  

Jürgen Geiling & Partner 
Partnerschaftsgesellschaft 
 

 
Aufwendungen für Fortbildungen mit 
persönlichkeitsbildendem Charakter als 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
 

Fortbildungskosten sind Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger leistet, um 

seine Kenntnisse und Fertigkeiten im ausgeübten Beruf zu erhalten, zu 

erweitern oder den sich ändernden Anforderungen anzupassen.  

 

Aufwendungen für die Fortbildung in dem bereits erlernten Beruf und für 

Umschulungsmaßnahmen, die einen Berufswechsel vorbereiten, sind als 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig.  

 

Voraussetzung für den steuermindernden Abzug der Aufwendungen ist, 

dass die berufliche Veranlassung vorliegt. 

 

Das Finanzgericht Hamburg stellt hohe Anforderungen an den Abzug von 

Aufwendungen für Seminare mit persönlichkeitsbildendem Charakter. 

 

Ein Abzug der Aufwendungen ist nur möglich, wenn die Seminare auf die 

spezifische berufliche Situation des Steuerpflichtigen zugeschnitten sind. 

Dass die im Seminar vermittelten Lerninhalte auch im beruflichen Alltag 

einsetzbar und der beruflichen Entwicklung förderlich sein können, reicht 

dem Gericht für die Anerkennung des Abzugs der Aufwendungen nicht aus. 

 

FG Hamburg, Urt. v. 20.09.2016, 5 K 28/15, LEXinform 5019597. 

KANZLEI CHAM 

Goethestraße 8 | 93413 Cham 

Telefon:    09971 8519-0 

Telefax:    09971 8519-19 

eMail:       cham@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

Amtsgericht Regensburg: PR 89 

Sitz: Cham 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

Telefax:    09441 6765-20 

eMail:       info@ra-sedlmaier.de 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

Telefax:    09942 9471-10 

eMail:       viechtach@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI REGENSBURG 

Brunnstraße 27 | 93053 Regensburg 

Telefon:    0941 945 912-1 

Telefax:    0941 945 912-99 

eMail:       regensburg@jgp.de 

 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 
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Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. 
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